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Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung RLP (III. Quartal 2022; UTM Z 32N)
Die Planunterlage erfüllt die Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung.

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bek. vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634)

Baunutzungsverordnung i.d.F. der Bek. vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786)

Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. I 
S. 58), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 
04.05.2017 (BGBl. I S. 1057)

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) i.d.F. der Bek. 
vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153)

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 
24.11.1998 (GVBl. S. 365)

VERFAHRENSVERMERKE

Der Rat hat am ............2022 gem. § 2 (1) BauGB i.V.m. § 13a BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Dieser Beschluss wurde am 
............2022 ortsüblich bekanntgemacht.

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden sind gem. § 4 (2) BauGB mit Schreiben 
vom ............2022 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Der Rat hat am ............2022 die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans gem. § 3 (2) BauGB beschlossen. Der Entwurf des Bebauungsplans mit 
Begründung hat in der Zeit vom ........ bis ............2022 zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden im Rathaus Gerolstein öffentlich ausgelegen.
Ort und Dauer der Auslegung wurden am ............2022 mit dem Hinweis ortsüblich bekanntgemacht, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist 
abgegeben werden können und gem. § 13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung abgesehen wird. Es wird gem. § 4a (6) BauGB darauf hingewiesen, 
dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, gem. § 13 (3) 
BauGB von einer Umweltprüfung abgesehen wird und, bei Aufstellung eines Bebauungsplans, dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung 
unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

Die Abwägung der abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Behörden sowie sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgte in der Sitzung des 
Rates vom ............2023. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

Der Rat hat am ............2023 den Bebauungsplan mit Begründung gem. § 10 (1) BauGB i.V.m. § 24 GemO Rheinland-Pfalz und § 88 LBauO als Satzung 
beschlossen.

Gerolstein, den ............2023

(Siegel)

Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhalts dieses Bebauungsplans mit dem Willen des Rates sowie die Einhaltung des gesetzlich 
vorgeschriebenen Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans werden bekundet. Der Bebauungsplan als Satzung wird hiermit ausgefertigt. Die 
ortsübliche Bekanntmachung wird gem. § 10 (3) BauGB angeordnet.

Gerolstein, den ............2023

(Siegel)

Die ortsübliche Bekanntmachung des Bebauungsplans erfolgte gem. § 10 (3) BauGB am                 2023. In der Bekanntmachung ist auf die 
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf Rechtsfolgen (§§ 44, 214 (1), 215 (1) 
BauGB) hingewiesen worden. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.

Gerolstein, den ............2023

(Siegel)

.......................................................
Der Stadtbürgermeister

.......................................................
Der Stadtbürgermeister

.......................................................
Der Stadtbürgermeister

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 bis 11 BauNVO)

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans wird hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung ein allgemeines 
Wohngebiet (WA gem. § 4 BauNVO) festgesetzt. Zulässig sind Wohngebäude und die der Versorgung des 
Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe. 
Ausnahmsweise können i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheit-
liche und sportliche Zwecke und zugelassen werden. I.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO wird festgesetzt, dass 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige, nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für 
Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht Bestandteil dieses Bebauungsplans werden.

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 21a BauNVO)

Zum Maß der baulichen Nutzung werden eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 sowie eine Geschoss-
flächenzahl (GFZ) von 1,2 jeweils als Höchstmaß festgesetzt. Maßgebend für die Berechnung der 
Grundflächen ist die mit Signatur gekennzeichnete Baufläche. Hinsichtlich der Höhe baulicher Anlagen 
sind höchstens III Vollgeschosse (gem. BauO) zulässig.

Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 u. Abs. 3 BauGB i.V.m. §§ 22, 23 
BauNVO)

Innerhalb des Gebiets wird eine offene Bauweise (o) festgesetzt. Die Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksfläche erfolgt durch Baugrenzen gemäß Planeinschriebe.

Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB u. §§ 12, 14 Abs. 1 und 
21 a BauNVO)

Außerhalb der durch Planzeichen festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen 
i.S. des § 14 Abs. 1 Satz 1 BauNVO allgemein, Anlagen i.S.d. § 14 Abs. 2 BauNVO ausnahmsweise 
zulässig. Ebenfalls sind Stellplätze und Garagen (i.S. des § 12 Abs. 1 BauNVO) außerhalb der 
Baugrenzen zulässig.

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Festgesetzt wird eine private Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung „Zufahrt".

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten belastete Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Zugunsten der Versorgung von im WA gelegenen Grundstücken mit unterirdischen technischen Medien 
wird die Zufahrt (Flst. 139/4) mit einem Geh-, Fahr- bzw. Leitungsrecht (GFL) belastet. Die Fläche des 
GFL ist von jeglicher Bebauung und Bepflanzung freizuhalten.

Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Zulässig sind Vorhaben, deren Außenbauteile (Fenster, Lüftungseinrichtungen) über eine ausreichende 
Mindestschalldämmung gegen Außenlärm verfügen. Der Nachweis erfolgt gemäß DIN 4109:2018 
(Schallschutz im Hochbau; Tabelle 8) unter Zuhilfenahme eines maßgeblichen Außenlärmpegels von 65 
dB(A). Ebenso sind Balkone, Loggien und Terrassen tags (6:00 bis 22:00 Uhr) durch passive Schall-
schutzvorkehrungen, wie z.B. durch Verglasungen vor Lärm zu schützen. Schlafräume sind nach 
Möglichkeit auf der schallabgewandten Seite der Gebäude vorzusehen. Zulässig sind auch Vorhaben, bei 
denen für den konkreten Einzelfall im Rahmen eines fachgutachterlichen Nachweises die Tauglichkeit der 
Außenbauteile aufgezeigt werden kann. Ausnahmsweise kann eine Minderung der festgesetzten 
Bauschalldämmmaße zugelassen werden, wenn im Baugenehmigungsverfahren ein geringerer 
Außenlärmpegel nachgewiesen wird.

Maßnahmen und Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V.m. Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Innerhalb des Wohngebiets sind mindestens 3 Laub- oder Obstgehölze klimaverträglicher, standortge-
rechter und vorzugsweise heimischer Arten anzupflanzen. Die Bäume sind als 3x verpflanzte 
Hochstämme mit Stammumfang von mind. 14-16 cm zu pflanzen. Zur Sicherstellung ausreichender 
Wachstumsbedingungen ist auf ein ausreichendes Volumen des durchwurzelbaren Bereichs zu achten. 
Die Bäume sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

Örtliche Bauvorschriften (§ 88 LBauO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB)

Unzulässig sind Holzblockhäuser in einer von außen sichtbaren Rund-Vollstammbauweise sowie auch 
deren äußere Verkleidung mit Holzlatten, Schalung o.ä. (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO). Zufahrten und 
Zuwegungen und Stellplätze sind mit wasserdurchlässigen Belägen zu befestigen. Es können z.B. 
verwendet werden: offenfugiges Pflaster, Drain-Pflaster, wassergebundene Decke. Stein-/ Kies-/ Split- und 
Schottergärten oder -schüttungen sind unzulässig. Nicht überbaute Grundstücksflächen sind, soweit sie 
nicht für bauliche Anlagen benötigt werden, mit bewachsenem Boden als Grünflächen anzulegen und zu 
unterhalten (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO). Innerhalb des Geltungsbereichs sind Einfriedungen (§ 12 LBauO) 
nur in Form von Hecken, Holz- und Metallzäunen bis zu einer Gesamthöhe von 2,0 zulässig. 
Einfriedungen müssen einen Mindestabstand zur Geländeoberfläche von 0,1 m aufweisen, um den 
Durchlass für Kleintiere zu gewährleisten (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO).

Denkmalschutz

Aus denkmalschutzfachlicher Sicht besteht im unmittelbaren Plangebiet die Möglichkeit archäologischer 
Funde. Bei der Ausführung von flächigen oder größeren Erdarbeiten bzw. Eingriffen in den Boden sind 
jedoch Funde (§ 16 DSchPflG), die auf kulturgeschichtlich bedeutsame Denkmäler schließen lassen, der 
Archäologischen Denkmalpflege, Verbandsgemeindeverwaltung oder unteren Denkmalschutzbehörde 
anzuzeigen (§ 17 DSchPflG). In diesem Fall ist für einen Vorhabenträger die Pflicht verbunden, die 
Fundstelle in unverändertem Zustand zu erhalten und vor Gefahren zu schützen (§ 18 DSchPflG).

Bodenschutz, Geologie und Hydrologie

Eine konkrete Belastung durch Altablagerungen und Kampfmittel im Plangebiet ist nicht bekannt. Dennoch 
ist das Vorhandensein von nicht registrierten Altablagerungen nicht auszuschließen. Sollten im Zuge von 
Baumaßnahmen Abfälle (Bauschutt, Hausmüll) oder sonstige Auffälligkeiten (geruchlich, visuell) 
festgestellt werden, so ist die SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz 
Trier, umgehend zu informieren. Es ist sicherzustellen, dass keine Beeinträchtigungen der Boden-
funktionen vorliegen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für 
den Einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen (§ 2 Abs. 3 Bodenschutzgesetz). Ferner ist die 
generelle Bebaubarkeit, die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie die Belange 
des Umweltschutzes im Sinne des § 1 BauGB zu gewährleisten (Erlass zur Berücksichtigung von Fläche 
mit Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten, bei der Bauleitplanung/ im Baugenehmigungsverfahren). 
Anfallende Bodenaushub- und Bauschuttmassen sind entsprechend den abfall- und bodenschutz-
rechtlichen Bestimmungen ordnungsgemäß und schadlos zu verwerten bzw. zu entsorgen. Gefährliche 
Abfälle, z.B. schadstoffbelasteter Erdaushub sind der Sonderabfall-Management-Gesellschaft 
Rheinland-Pfalz mbH zur Entsorgung anzudienen. Zum Schutze des (Mutter-)Bodens sind die Vorgaben 
des § 202 BauGB i.V.m. der DIN 18915 sowie aus ingenieurgeologischer Sicht weitere Anforderungen an 
den Baugrund (DIN 19731, 4020, 4124, DIN EN 1997-1 und -2) zu beachten. Die Erstellung eines 
Baugrundgutachtens wird dringend empfohlen. Bei Gründungs- und Bodenarbeiten wird die Einholung 
eines Boden- und hydrologischen Gutachtens (DIN 1054) bzw. die Durchführung von Geländeunter-
suchungen dringend empfohlen. Zur hydraulischen Entlastung der öffentlichen Abwassersysteme werden 
Maßnahmen zur Rückhaltung, Verdunstung und Versickerung mit ggf. gedrosselter Ableitung des 
Niederschlagswassers nach DWA A117 empfohlen (z.B. Zisternen, Mulden).

Schallschutz

Anlagen wie Klima-, Kühlgeräte, Lüftungsgeräte, Luft-Wärme-Pumpen und Mini-Blockheizkraftwerke im 
Sin-ne des § 3 Abs. 5 BImSchG sind entsprechend § 22 Abs. 1 BImSchG so zu errichten und zu 
betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik 
vermeidbar sind bzw. unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt 
werden. Für die vorgesehene allgemeine Wohnnutzung wird darauf hingewiesen, dass der Einsatz der v.g. 
Geräte nur zulässig ist, wenn an den benachbarten Wohngebäuden die Immissionsrichtwerte für ein 
allgemeines Wohngebiet eingehalten werden. Beim Nachweis der Zulässigkeit, z.B. im Rahmen eines 
Baugenehmigungsverfahrens, ist der "Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei 
stationären Geräten" (LAI) heranzuziehen. Dort sind die zulässigen Schallleistungspegel in Abhängigkeit 
der Abstände zur Nachbarbebauung dargestellt.

Gewässer

Laut Wasserportal RLP ist das Plangebiet nicht akut durch Sturzfluten bzw. Starkregen gefährdet, doch 
besteht die Möglichkeit von Hochwassersituationen entlang des Peschenbachs (Gewässer III. Ordnung). 
Mit Verweis auf § 78b WHG (Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten) wird zur 
Verminderung oder Vermeidung von Schäden durch Hochwasser und Starkregenabflüsse eine 
hochwasserangepasste Bauweise empfohlen, wie z.B. Abdichtung der Gebäudehülle; Einbau einer 
Rückstausicherung zur Kanalisation, Verzicht auf Lichtschächte, druckfeste Fenster u.a.

Geltungsbereich des rechtskräftigen BPlans 
"Sarresdorfer Straße/ Lindenstraße, 1. Änderung"

Räumlicher Geltungsbereich der Änderung

ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB)

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 20 BauNVO)

GRENZEN (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Nutzungsschablone

Flurstücksgrenze, Flurgrenze, Nutzungsgrenze
Grenzpunkt, Flurstücksnummer (Bestand)319

- 15 - Bemaßung

PLANZEICHEN ALS HINWEISE, NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) WA

Gebäudebestand, Haupt- und Nebengebäude, Hausnummer9

Grund-
flächenzahl

Art der baulichen Nutzung

Bauweise

Baugrenze

BAUWEISE, BAUGRENZEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)

Bauweise, offeno

Grundflächenzahl (GRZ)0,4

Geschossflächenzahl (GFZ)1,2

VERKEHRSFLÄCHEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung Zufahrt

PLANZEICHEN ALS FESTSETZUNGEN RECHTSGRUNDLAGEN

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND HINWEISE

Anzahl der zulässigen Vollgeschosse, max.III

MIT GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTEN BELASTETE FLÄCHEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

GFL-Recht zugunsten WA

Geschoss-
flächenzahl

Anzahl
Vollgeschosse

-3-

0,4
WA

1,2
III

-3-

o

Peschenbach (III. O)


